
(GS) Fehler finanziell selbst ausbaden auf
Anweisung?
Beitrag von „Djino“ vom 15. September 2017 16:54

Haben denn die Schüler die fehlerhaften Ganzschriften in gutem Zustand bei der FK-Leitung
abgegeben? Oder werden die dann beide Ausgaben behalten, eine davon dann vielleicht noch
selbst wieder weiterverkaufen? ...
(Um mal den Schwarzen Peter an die SuS zurückzureichen)

Ansonsten handelt man in der Schule ja eigentlich nicht auf eigene Rechnung (egal, welcher Job
& wie organisiert bzw. vergütet), sondern immer für das Land. Und das hätte eine
Haftpflichtversicherung. Frage wäre also, ob du haftbar gemacht werden kannst & ob du grob
fahrlässig gehandelt hast (und nur dann wirklich selbst zahlen müsstest.)

Die Interessenverbände (z.B. GEW) haben eine Rechtsberatung für ihre Mitglieder. Vielleicht da
mal nachfragen.
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